
flüchtlingsbedingt auch im Bereich der
Jugendhilfe, v.a. in Einrichtungen
(+25,9 % = 1,364 Mrd. €). Anteilig trugen
sie zu etwas mehr als einem Viertel zum
Ausgabeaufwuchs bei.

Die Hälfte des Ausgabezuwachses im
Bereich der sozialen Leistungen hatten
die Landkreise mit 2,634 Mrd. € zu ver-
kraften. Insgesamt tragen die Landkreise
nach der Kassenstatistik 2016einenAnteil
an den gesamten kommunalen Aus-
gaben für soziale Leistungen von
45,8 %. 29,2 % entfallen auf die kreis-
freien Städte, 18,9 % auf die höheren
Kommunalverbände und 6,1 % auf die
kreisangehörigen Gemeinden.

Mittlerweile fließen knapp 40 % der Aus-
gaben des Verwaltungshaushaltes der
Landkreise direkt in soziale Leistungen
(vgl. Abb. 12). Gegenüber 1990 bedeutet
dies eine annähernde Verdoppelung des
Anteilssatzes. Werden alle mit der Gewäh-
rung der sozialen Leistungen zusammen-
hängenden Ausgaben (Personal- und
Sachaufwand, Zuwendungen und Zu-
schüsse an Dritte, Investitionen etc.) be-
trachtet, so umfassen dieKreisausgaben
zur Sozialen Sicherung mittlerweile 50
bis 70 % des gesamten Kreisetats.

In nahezu allen kommunalrelevanten
sozialen Leistungsbereichen kommt
die Hauptausgabelast den Landkrei-
sen zu (Abb. 13)35,36. Am höchsten ist
2016 mit 57 % der Ausgabeanteil der
Landkreise bei der Grundsicherung für
Arbeitsuchende. Im Bereich der Asylbe-
werberleistungen liegt der Anteil aktuell
(2016) bei etwas über 52 % und bei den
ebenfalls von den Flüchtlingsbewegungen
betroffenen Ausgaben für die Jugendhilfe
(inbs. Hilfe zur Erziehung) tragen die
Landkreise mit 48 % ebenfalls nahezu
die Hälfte. Im Bereich der Eingliede-
rungshilfe (Anteil Landkreise: 37 %) und
bei derHilfe zur Pflege (Anteil Landkreise:
44 %) ist zu beachten, dass hier in einer
Reihe von Ländern weitere Lasten durch
die Umlagen der Höheren Kommunalver-

bände hinzukommen (zu den Umlageent-
wicklungen ausf. sogleich unter C.IV.). Le-
diglich im Bereich der Einrichtungen der
Jugendhilfe weisen die Landkreise mit
13 % einen geringen Anteil aus und sind
auch nicht indirekt über Umlagen o.ä. be-
troffen.

Mit Blick auf die Entwicklung der kom-
munalen Sozialausgaben kommt den
Entwicklungen im Bereich des SGB II fis-
kalisch betrachtet immer noch die größte
Bedeutung zu. Für die Zukunft ist auch hier
mit steigenden Lasten aufgrundder Flücht-
lingsbewegungen zu rechnen. Dies darf
allerdings nicht dazu führen, den Blick
allein auf diesen Bereich zu verengen. Ins-
besondere die Sozialhilfe in Einrichtun-
gen und die Jugendhilfe belasten eben-
falls in einem hohen Maße und mit dynami-
schem Aufwuchs die Kreishaushalte, die
sich im Jugendhilfebereich durch die Inte-
grationserfordernisse noch verschärfen
dürften. Die 2015 und 2016 rasant dyna-
mische Entwicklung im Bereich der
Asylbewerberleistungen zeigt sich dem-
gegenüber 2017 nicht wieder.

1. Entwicklung in verschiedenen
Leistungsbereichen

a) Grundsicherung für Arbeitsuchende

Kommunale Ausgaben

Landkreise

k.f. Städte

57,0 %
43,0 %

Im Bereich der Grundsicherung für Ar-
beitsuchende (SGB II) verausgabten die

Kommunen 2016 (ohne optionsbezogene
Ausgaben und Stadtstaaten) 12,42Mrd. €.
Dies bedeutet eine Abnahme um 1,1 %.
57 % der kommunalen Ausgaben zum
SGB II (ohne Option) werden von den
Landkreisen getragen.

Insgesamt betrug die Summe der Aus-
gaben der Landkreise zum SGB II (oh-
ne Option) 2016 bundesweit 7,099 Mrd.
€, 1,5 % mehr als im Vorjahr. Die west-
deutschen Landkreise verausgabten zu-
sammen 5,377 Mrd. € und verharrten da-
mit nahezu auf dem Vorjahresniveau. In
den ostdeutschen Landkreisen wurden 1,
579 Mrd. € verausgabt. Dies entspricht
einer Abnahme gegenüber 2015 um 7 %.

Für 2017 ist angesichts des Wechsels vie-
ler Flüchtlinge in das SGB II mit deutlichen
Ausgabezuwächsen zu rechnen.

Die Optionslandkreise verwandten
schließlich 2016 in den alten Bundeslän-
dern zusätzlicheMittel fürLeistungender
Option in Höhe von 2,861 Mrd. €. Dies
entspricht einem Plus von 15 %. Die Op-
tionslandkreise in den neuen Bundes-
ländern verminderten ihre Ausgaben um
7,3 % auf 1,28 Mrd. €.

Für 2017 ist mit Ausgabezuwächsen in den
Optionslandkreisen der alten Bundes-
länder um 4,5 % und der neuen Bun-
desländer um 6,2 % zu rechnen.

DieZahl der Leistungsberechtigten im
SGB II ist im Jahr 2016 leicht um 0,3 %
gesunken. Im Jahresdurchschnitt waren
bei 6,227 Mio. Leistungsempfängern
18.298 Menschen weniger als im Jahr
2015 im Leistungsbezug.37

Abb. 12:  Anteil der Sozialausgaben1) der Landkreise an den laufenden Ausgaben 

 und an den Gesamtausgaben 1980, 1990, 2000, 2010 und 2016

1980

1) Ohne zusätzliche Leistungen der Optionslandkreise. Darstellung auf Basis der kommunalen Rechnungstatistik, der kommunalen Kassenstatistik des Statistischen Bundesamtes und der Haushaltsumfrage des DLT.
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35 Rechnungsstatistik 2012.

36 Anlage 2 zum Endbericht der AG „Standards“ zur
Abschlusssitzung der Kommission zur Neuordnung
der Gemeindefinanzierung am 15.6.2011.

37 Die Bundesagentur für Arbeit hatte 2016 die Statis-
tik einer Revision unterzogen und eine auch rück-
wirkende Umstellung vorgenommen. Die ausgewie-
sene Zahl der Leistungsberechtigten ist daher nicht
mit der den in den Kreisfinanzberichten vor 2016
angegebenen Zahlen vergleichbar.
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